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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1993

Norm

ZPO §482 Abs2 B1

ZPO §488 Abs1

Rechtssatz

Das Berufungsgericht ist im Rahmen der Beweiswiederholung auch zu einer Beweisergänzung berechtigt; dies ist

insbesondere dann der Fall, wenn sich diese neuen Beweise aus dem Ergebnis der Beweiswiederholung ableiten

lassen. Für diesen Teil des Verfahrens gilt das Neuerungsverbot nicht.
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